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The U.S Journal of Legal Education, founded in 1948, played an 

important role in expanding the scope of scholarly discourse beyond 

doctrinal writing and facilitating an exchange of ideas about teaching 

methods, curriculum, and legal education more generally.The Clinical 

Law Review, founded in 1994, deepened the discourse on clinical 

teaching, the experience of clinic clients in the legal system, and 

important issues in legal education.Many other journals now publish 

articles on these topics providing valuable resources for students and 

teachers desiring to improve legal education and the quality of justice. 

All best wishes for the flourishing of the journal, the BSRB, and 

clinical legal education in Germany. 

 

March 2014, 

Leah Wortham 
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Beispiel in Kooperation mit Gründerbüros25 denkbar. Hier kann sich 

Beratungsbedarf im Bereich des Gesellschaftsrechts oder aber des 

allgemeinen sowie des speziellen Wirtschaftsrechts ergeben. Das 

Strafrecht bleibt aufgrund der prozessrechtlichen Implikationen26 

insgesamt weitgehend ausgeschlossen. 

3. Rechtliche Bewertung und didaktische Konsequenzen 

Grundsätzlich ist die pro-bono Rechtsberatung nach § 6 RDG erlaubt, 

sofern sich der Mandantenstamm aus dem persönlichen 

Naheverhältnis des Beratenden zusammensetzt. Dies ist allerdings nur 

in den Konstellationen unproblematisch, in denen sich Mandant und 

studentischer Berater bereits vor dem ersten Beratungsgespräch 

bekannt sind.27 In allen anderen Fällen verlangt § 6 Abs. 2 RDG, dass 

die Beratung unter Anleitung einer Person mit der Befähigung zum 

Richteramt erfolgt. Dies können hochschulintern in erster Linie 

Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter sein.28 Darüber hinaus 

ist die Einbeziehung von Rechtsanwälten denkbar und sinnvoll.29 Das 

Erfordernis der Anleitung durch entsprechend qualifizierte Personen 

ist in keinster Weise als Gängelung der Studierenden zu verstehen. 

Vielmehr eröffnet die Anleitung durch Personen mit der Befähigung 

zum Richteramt nicht nur die Möglichkeit, Beratungsfehler zu 

                                                 
25 Zu dem Zusammenspiel verschiedener Aspekte in der Gründungsberatung 

vgl. exemplarisch Fueglistaller in: Academic Entrepreneurship, S. 356 ff.; 
Kailer/Neubauer, ZfKE Sonderheft 7 2008, 57, 63 ff. 

26 Der studentische Rechtsberater kann sich beispielsweise nicht auf ein 
Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 StPO berufen. 

27 Hierzu näher Vogler, ZJS 2013, 135, 138. 
28 Piekenbrock, AnwBl 2011, 848, 852. 
29 Vogler, ZJS 2013, 135, 140. 
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vermeiden, sondern ermöglicht darüber hinaus ein direktes Feedback 

für die studentischen Berater.30  Sie ist somit nicht nur rechtlich 

zwingend, sondern auch unter didaktischen Gesichtspunkten 

geboten31 und sollte auch in den Konstellationen angewandt werden, 

in denen die Beratung nach § 6 RDG aufgrund des persönlichen 

Näheverhältnisses auch ohne Anleitung durch eine befähigte Person 

erfolgen kann. 

Die didaktische Komponente bedingt zweckmäßigerweise auch eine 

entsprechende Schulung oder Vorbereitung der anleitenden Personen. 

Dies gilt insbesondere bei Einbeziehung von anleitenden Personen 

außerhalb der Professorenschaft.32 Hier lassen sich zwei Arten von 

Kompetenzen unterscheiden zum einen die empathischen 

Kompetenzen33 und die originär didaktischen Kompetenzen. Beide 

sind notwendig, um eine unter didaktischen Gesichtspunkten sinnvolle 

Anleitung der Studenten zu erreichen. Wobei Rechtsanwälte durch 

ihre Erfahrung oftmals besser geeignet sind, Studenten auf den 

emotionalen Aspekt eines Beratungsgesprächs vorzubereiten, 34 

wissenschaftliche Mitarbeiter regelmäßig Erfahrungsvorteile in der 

didaktischen Wissensvermittlung haben. Hieraus folgt, dass 
                                                 
30 Zum didaktischen Überbau insgesamt Tiedemann/Gieseking, LKZR 2010, 

236, 237 ff. 
31 Piekenbrock, AnwBl 2011, 848, 853. 
32 Von diesen kann aufgrund der Anforderungen der jeweiligen 

Hochschulgesetze eine entsprechende didaktische Befähigung von 
vornherein erwartet werden. Vgl. exemplarisch § 36 Abs. 1 Nr. 2 HG 
NRW. 

33 Mithin Kompetenzen, die notwendig sind, um den Mandanten in einer für 
diesen in der Regel auch emotional belastenden Stresssituation optimal 
beraten zu können. Vgl. Tiedemann/Gieseking, LKZR 2010, 236, 239. 

34 Vgl. Kothe, AnwBl 2003, 325, 327. 
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erreichen kann, müssen sich hochschulexterne Beratungen mit einer 

stärkeren Konkurrenzsituation auseinandersetzen. Zwar ist auch hier 

zu erwarten, dass die Konkurrenz durch kommerzielle Anbieter 

überschaubar bleibt,38  jedoch treten außerhalb der Hochschule 

vielfältige Anbieter in Erscheinung, die ebenfalls Rechtsberatung aus 

nicht-kommerziellen Motiven betreiben. Dies sind insbesondere 

Gewerkschaften,39  Berufsverbände,40  Vereine 41  aber auch im 

weitesten Sinne gemeinnützige Einrichtungen wie Verbraucher-42 und 

Mieterschutzeinrichtungen43 oder soziale Einrichtungen.44 

Durch diese Konkurrenzsituation ist es für Legal Clinics, die sich dem 

Wettbewerb stellen wollen, zwingend und nicht mehr nur 

empfehlenswert, sich mit Marketingaspekten auseinander zu setzen. 

Dabei geht es nicht nur um die Erreichung eines entsprechenden 

Bekanntheitsgrades, der auch für hochschulinterne Einrichtungen 

empfehlenswert ist, sondern auch um die gezielte Ansprache von 

Kundengruppen, die, wie gezeigt, eine größere Auswahl an möglichen 

unentgeltlichen Rechtsberatern haben. Hieraus folgt in jedem Falle 

                                                 
38 Kleine-Cosack, BB 2007, 2637, 2640. Bälz/Moelle/Zeidler, NJW 2008, 

3383, 3388. 
39 Lindemann, NJW 1981, 1638, 1640. 
40 OLG Köln, NJW-RR 1988, 679, 679. 
41 Brenner, NJW 2004, 1504, 1504 f. 
42 Spreizer, VuR 2008, 412, 415. 
43 Römermann, NJW 2008, 1249, 1252. 
44 Kilger, in: Münchener Anwaltshandbuch Sozialrecht, § 2 Rn. 30 ff. 
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3. Rechtliche Bewertung 

Wie im Rahmen der hochschulinternen Beratung bestimmt sich auch 

hier die Zulässigkeit der rechtlichen Beratung anhand des RDG. 

Jedoch ist hier die Situation eine andere. Im Gegensatz zu dem 

potenziell möglichen Näheverhältnis im Rahmen der 

hochschulinternen Beratung, entspringt der Mandantenstamm in der 

hochschulexternen Beratung gerade nicht aus dem persönlichen 

Naheverhältnis. Insofern ist eine Anleitung der studentischen Berater 

durch qualifizierte Personen nach § 6 Abs. 2 RDG zwingend. Diese 

anleitenden Personen benötigen ihrerseits wieder die entsprechende 

didaktische Befähigung, um einen optimalen Erfolg des 

Beratungsprojektes sicherzustellen.49 

C. Fragen der Haftung und Möglichkeiten der 
Absicherung 

Hohe praktische Relevanz für den Erfolg einer Legal Clinic hat auch 

der Umgang mit Haftungsrisiken. Da Studierende regelmäßig nur über 

begrenzte Mittel verfügen, können aus der Beratung entstehende 

Haftungsansprüche für den beratenden Studenten finanziell 

existenzbedrohend sein.50 Doch auch für potenzielle Mandanten ist es 

von Bedeutung, zu wissen, inwieweit sie die Legal Clinic im Falle 

einer fehlerhaften Beratung in Haftung nehmen können.51 

                                                 
49 Siehe bereits die Ausführungen im Abschnitt C. III. 
50 Vogler, ZJS 2013, 135, 139. 
51 Vgl. hierzu Spreizer, VuR 2008, 412, 415. 
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I. Herangehensweisen zur Minimierung des 

Haftungsrisikos 

Um das Haftungsrisiko zu minimieren, bieten sich für Legal Clinics 

im Wesentlichen zwei Optionen an: 

Zum einen die Vermeidung bzw. Minimierung möglicher 

Haftungsrisiken52 und zum anderen die Absicherung der verbliebenen 

Restrisiken. Ein wesentlicher Beitrag zur Risikominimierung besteht 

in der professionellen inhaltlichen Gestaltung der Legal Clinic sowie 

deren Begleitung durch engagierte und entsprechend ausgebildete 

anleitende Personen. Idealerweise erfasst dies nicht nur die 

Professorenschaft und den akademischen Mittelbau, sondern bezieht 

auch in den von Legal Clinics behandelten Rechtsgebieten 

spezialisierte Rechtsanwälte mit ein.53  Der zweite Baustein der 

Risikominimierung dient nicht originär der Haftungsvermeidung, 

sondern der Eingrenzung des finanziellen Risikos. In Abhängigkeit 

der Ausprägung sollten Legal Clinics darauf bedacht sein, nur solche 

Beratungsmandate anzunehmen, deren finanzielle Auswirkungen auf 

den Mandanten überschaubar sind.54 Hierin liegen insbesondere bei 

der hochschulexternen Rechtsberatung weitere Restriktionen in der 

Eingrenzung des Beratungsfeldes. 

                                                 
52 Ein genereller Ausschluss ist im Regelfall nicht zu erwarten 
53 Vgl. hierzu auch Vogler, ZJS 2013, 135, 140. 
54 Vogler, ZJS 2013, 135, 139. 
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Alternativ bestünde ggfs. die Möglichkeit, das Risiko über die 

fakultative Berufshaftpflichtversicherung eines an der Beratung 

beteiligten Rechtsanwalts abzudecken. Dem stehen allerdings 

verschiedene rechtliche Probleme entgegen. Zunächst einmal besteht 

kein Mandatsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten. 

Dieser hat sein Mandat vorliegend der Legal Clinic gegeben, somit 

besteht für die Übernahme der vertraglichen Haftungsschäden kein 

Raum.59  Ferner sind die Legal Clinic bzw. die daran beteiligten 

Personen nicht als Gehilfen des Rechtsanwalts i.S.d. §§278, 831 BGB 

anzusehen, so dass sich die Haftung auf diesem Wege auf den 

Rechtsanwalt übertragen ließe.60 

Theoretisch wäre allenfalls eine Haftung gegenüber der Legal Clinic 

denkbar, deren Vermögensschaden i.S.d. § 1 Nr. 2 AVB-

Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte darin besteht, für die 

Schäden aus der Vertragsbeziehung zum Mandanten einstehen zu 

müssen. Hier könnte allerdings ein Ausschluss nach § 4 Nr. 4 AVB-

Berufshaftpflichtversicherung für Rechtsanwälte vorliegen, da der 

Rechtsanwalt hier als beratendes Organ der Legal Clinic in 

Erscheinung tritt. Allerdings gilt der Ausschluss nur für Tätigkeiten in 

einem Aufsichtsverhältnis, nicht aber für rein beratende Tätigkeiten.61 

Für die anleitende Tätigkeit nach § 6 RDG erscheint der Ausschluss 

gerechtfertigt, da der Rechtsanwalt hier nicht mehr nur Berater ist, 

sondern auch in gewissem Umfang Aufsichtstätigkeiten im 

                                                 
59 Diller , AVB-RSW, § 1 Rn. 15 f. 
60 Diller , AVB-RSW, § 1 Rn. 94 ff. 
61 BGH, NJW-RR 1990. 219, 219 f. 
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ein starkes Engagement der Lehrkräfte ankommen. Diese können 

nicht nur helfen, (organisatorische) Widerstände zu überwinden und 

das Konzept Legal Clinic didaktisch voranzubringen, sie tragen 

darüber hinaus auch zu einer hohen Akzeptanz in den Zielgruppen, 

den potenziellen Mandanten, bei.69 

 

                                                 
69 Ortenburger, Beratung von Bachelorstudierenden in Studium und Alltag, 

S. 81. 
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Deutschland bestand lange Zeit ein gewisser Widerstand,6 welcher 

sich gegenwärtig jedoch zu legen scheint. 

Die inzwischen populärste Form der clinical legal education ist die 

der sog. Law oder Legal Clinic: Studenten der Rechtswissenschaften 

beraten unentgeltlich unter Beaufsichtigung durch 

Hochschulangehörige oder Praktiker reale Mandanten.7 Idealerweise8 

kann sich der Studierende die Teilnahme am clinical program im 

Rahmen des Studienplans seiner juristischen Fakultät anrechnen 

lassen. Die Beratung am Fall sollte zudem von, ebenfalls 

anrechenbaren, Veranstaltungen, welche anwaltliche Fähigkeiten, aber 

auch ethische Werte des Anwaltsberufs sowie das entsprechende 

Wissen über die Tätigkeitsfelder der Law Clinic vermitteln, begleitet 

werden.9 

B. Rechtliche Voraussetzungen in den USA: 
student practice rules 

In den USA besteht zugunsten der Anwaltschaft ein 

Rechtsberatungsmonopol. Um das allgemeine Verbot der Ausübung 

juristischer Tätigkeiten ohne Zulassung zu überwinden, enthalten sog. 

student practice rules Sonderregelungen zur studentischen 

                                                 
6 Vgl. die traditionell angeführten Argumente gegen clinical legal education 

in: Wilson, GLJ 2009, 823, 828, 831-836. 
7 Bücker/Woodruff, JZ 2008, 1068, 1073; Milstein, J. Legal Educ. 2001, 

375, 376. 
8 Vgl. Wilson, GLJ 2009, 823 ff. 
9 Wilson, GLJ 2009, 823, 829 f.; Milstein, J. Legal Educ. 2001, 375, 377. 
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Rechtstätigkeit. Diese student practice rules werden von den 

höchsten, einzelstaatlichen US-Gerichten verabschiedet und erlauben 

den Studenten, in bestimmten durch die jeweilige Law Clinic 

festgelegten Rechtsgebieten und Tätigkeitsbereichen unter Aufsicht 

tätig zu werden.10 

Der von einer student practice rule erfasste Student darf 

rechtsberatend tätig werden und bei Vertretung eines Mandanten alle 

Funktionen ausüben, welche auch ein Anwalt ausüben darf.11 Um 

unter einer student practice rule tätig werden zu können muss der 

Studierende entsprechend qualifiziert sein (eligible). Hierzu muss er 

an einer Rechtsfakultät eingeschrieben sein, eine gewisse Anzahl an 

Semestern abgeschlossen bzw. credits erhalten haben und in einem 

anrechenbaren clinical program einer Rechtsfakultät eingeschrieben 

sein. Schließlich muss ihm vom Dekan ein guter Leumund sowie eine 

ausreichende rechtliche Qualifizierung bescheinigt worden sein. Der 

Student darf für seine juristischen Tätigkeiten von Mandanten oder 

aus anderen Quellen keine Vergütung erhalten. In den meisten12 

US-Bundesstaaten stellt die student practice rule jedoch klar, dass die 

Studierenden durchaus für ihre Law Clinic-Tätigkeit vom Anwalt 

bzw. Rechtshilfebüro, von der Rechtsfakultät bzw. dem 

Pflichtverteidigerbüro, vom jeweiligen Bundesstaat oder von den 

                                                 
10 Bücker/Woodruff, JZ 2008, 1068, 1072 f.; Milstein, J. Legal Educ. 2001, 

375, 376; Stephan, AnwBl. 1998, 89, 91. 
11 Vgl. Walker, Wash. & Lee L. Rev. 1980, 1101, 1117 zur ABA Model Rule 

1969 for student practice in the United States courts. 
12 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 42 f. 
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besitzen. Schließlich wird die Anzahl der Studenten beschränkt, 

welche ein Anwalt gleichzeitig betreuen darf.15 

Unter der Beaufsichtigung darf ein Student Akten bearbeiten, sowie 

Schriftsätze und andere Dokumente vorbereiten. Hinsichtlich der 

Anwesenheit des Anwalts bei Auftreten des Studenten vor Gericht, 

bei Verhandlungen oder während der Beratung des Mandanten 

existieren verschiedene Regelungen. Häufig ist das Auftreten vor 

Gericht ohne Anwesenheit des Beaufsichtigenden erlaubt, andere 

student practice rules wiederum verlangen in jedem Falle die 

Anwesenheit des Praktikers.16 

C. Tätigkeitsbereiche 

Dem unter einer student practice rule tätigen Student ist es 

grundsätzlich erlaubt, einen Mandanten, sowohl in zivil- als auch in 

strafrechtlichen Angelegenheiten (Beschränkung auf Vergehen), zu 

vertreten. In vielen US-Bundesstaaten erlaubt es die student practice 

rule, vor jedem beliebigen Gericht aufzutreten, teilweise jedoch nur 

mit Zustimmung durch den Richter. In einigen Staaten ist die 

Vertretung vor Gericht auf bestimmte Gerichte beschränkt.17 Möglich, 

wenn auch selten, ist eine Erlaubnis für die Vertretung in 

Jugendgerichtssachen und vor den Familiengerichten, teilweise sogar 

auch vor den Nachlassgerichten. Einige US-Bundesstaaten erlauben es 

                                                 
15 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 43 f. 
16 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 43 f. 
17 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 43. 
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dem Studenten außerdem vor den U.S. District Courts und den Court 

of Appeals18 aufzutreten.19 

Der Zuständigkeitsbereich einer Law Clinic ist meist detailgenau 

geregelt bzw. durch Festlegung der Beratungsfelder sowie von 

bestimmten Voraussetzungen beschränkt, welche die potentiellen 

Mandanten erfüllen müssen (z.B. finanzielle Bedürftigkeit). Die 

Beratung durch eine Law Clinic erfolgt, entweder spezialisiert auf ein 

bestimmtes Rechtsgebiet (bspw. Familienrecht, Steuerrecht, 

Menschenrechte) oder sehr allgemein (Zivilrecht, Mietrecht, etc.). 

Zum Teil konzentrieren sich Law Clinics auch auf spezielle 

Zielgruppen (Jugendliche, Ältere, Gefängnisinsassen, 

HIV-/AIDS-Betroffene). 20 Teils werden strafrechtliche Fälle 

ausgeschlossen oder auch Fälle, welche trotz vorliegender 

Bedürftigkeit des Rechtssuchenden ein Anwalt übernehmen möchte, 

z.B. in Form einer pro bono-Beratung oder verbunden mit einem nur 

sehr geringen Entgelt.21 Die von Law Clinics übernommenen Mandate 

sind für die Anwaltschaft lediglich von geringem Interesse, so dass 

etwaige Bedenken hinsichtlich einer möglichen Konkurrenz gar nicht 

erst entstehen. Tatsächlich werden Law Clinics von der 

US-amerikanischen Anwaltschaft als positiv wahrgenommen, weil 

durch sie eine ausreichende Versorgung mit rechtlichen 

                                                 
18 Vgl. Liste der für verschiedene Gerichte existierenden student practics 

rules auf http://www.ll.georgetown.edu/guides/StudentPractice.cfm [Stand: 
27.05.2014]. 

19 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 43. 
20 Bücker/Woodruff, JZ 2008, 1068, 1073; Milstein, J. Legal Educ. 2001, 

375, 376 f. 
21 Johnstone, J. Legal Educ. 1951, 535, 547 f. 
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berufsrechtlichen Standesregeln der Anwaltschaft vertraut ist oder von 

diesen Kenntnis hat. Nur wenige US-Bundesstaaten jedoch 

unterwerfen den Studenten bei Verstoß gegen berufsrechtliche Regeln 

Disziplinarmaßnahmen,24 im schlimmsten Falle folgt die Rücknahme 

der sog. certification und damit die Beendigung der Möglichkeit, als 

Student unentgeltlich rechtsberatend tätig werden zu können. Weitere 

Nachteile ergeben sich für den Studierenden jedoch nicht. In einigen 

US-Bundesstaaten wird, anstelle des Studenten, der beaufsichtigende 

Praktiker Disziplinarmaßnahmen unterworfen25  bzw. müssen sich 

sowohl der Student als auch der ihn beaufsichtigende Anwalt 

verantworten26.27 

Keine Einigkeit besteht darüber, ob der Student bei fehlender 

Regelung einer student practice rule zu Verstößen unter 

Heranziehung der sog. ABA Model Rules of Professional Conduct 

(MRPC)28 haften muss.29 Lediglich im US-Bundesstaat Arizona ist 

ausdrücklich geregelt, dass Disziplinarregularien für Anwälte nicht 

auf Studenten angewendet werden dürfen.30 

                                                 
24 Nevada, Washington, South Carolina, Texas, vgl. Kuruc/Brown, B. 

Examiner 1994 Aug., 40, 42. 
25 Idaho, Massachusetts, vgl. Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 42. 
26 Washington, vgl. Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 42. 
27 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 42; Lewis, Marquette L. Rev. 

1998, 205, 224 f. 
28 The ABA Model Rules of Professional Conduct 2009 (MRPC), setzen sich 

zusammen aus den black letter rules und den entsprechend zugehörigen 
Comments, vgl. Rubinson, Omiya Law Review 2008, 93, 105. 

29 Lewis, Marquette L. Rev. 1998, 205, 224 f. 
30 Kuruc/Brown, B. Examiner 1994 Aug., 40, 42. 



http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/chrono_list_state_adopting_model_rules.html
http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/chrono_list_state_adopting_model_rules.html
http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/chrono_list_state_adopting_model_rules.html
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entsprechenden Sensibilisierung. Zur Regelung gerade dieser 

Verantwortung wurden aber die MRPC konzipiert.34 

Andererseits sollen unter einer student practice rule tätige Studierende 

nicht unter den Begriff des non-lawyer assistant fallen. Zum einen 

würde dies die Studenten benachteiligen, welche sich aber noch in 

ihrer Ausbildung befinden und zu diesem Zweck einer Law 

Clinic-Tätigkeit nachgehen. Die beschränkte Erlaubnis der 

Rechtsausübung soll dagegen gerade ermöglichen, bestimmte für den 

zukünftigen Beruf erforderliche Fähigkeiten bereits während des 

Studiums erlernen zu können, ohne bereits allzu strenge 

Konsequenzen für Fehler fürchten zu müssen. Die Ahndung eines 

Verstoßes, wegen Nichteinhaltung bestimmter beruflicher Pflichten 

und Handlungsweisen, unter Anwendung entsprechender 

berufsrechtlicher Regeln widerspricht dem Sinn der Institution Law 

Clinic und der dafür konzipierten Genehmigung durch die student 

practice rules. Zumal Verstöße gegen eine student practice rule selbst 

seltenst zu Disziplinarmaßnahmen führen. Schließlich folgt aus Rule 

5.3, dass die MRPC nur für zugelassene Anwälte gedacht sind und 

demzufolge nicht auf Studenten anzuwenden sind.35 

Selbst für den Fall, dass Law Clinic-Studenten als non-lawyers 

assistant einzuordnen sind, zeigt das Zusammenspiel von student 

practice rule (seltene Ahndung von Disziplinarverstößen, 

schlimmstenfalls lediglich Entzug der Erlaubnis, letztlich 

                                                 
34 So auch Lewis, Marquette L. Rev. 1998, 205, 225. 
35 Vgl. bei: Lewis, Marquette L. Rev. 1998, 205, 225. 
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Abb. 2. StuR-Kreislauf 

(1) Unter dem Projektmanagement versteht man die Organisation 

des konkreten Projekts, die Verteilung der einschlägigen 

Aufgaben und das entsprechende Controlling.24 

(2) Das Bewerben der Rechtsberatung ist Teil eines Marketings, 

das heute Aufgabe jeder Organisation ist.25 

                                                 
24 Siehe dazu etwa Meier: Projektmanagement. Grundlagen, Methoden und 

Techniken, 2. Aufl., 2009. 
25 Siehe dazu auch Wesselmann/Hohn: Public Marketing. Marketing-

Management für den öffentlichen Sektor, 2012. 
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Abb. 3: Struktur von StuR28  

                                                 
28 Aus Prümm, Fn. 26, S. 14.  
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Dementsprechend können die jeweils neuen Teammitglieder insofern 

auf den Vorarbeiten der VorgängerInnen aufbauen, müssen aber die 

Strukturen neu mit dem eigenen Personal ausfüllen: Dies findet in 

einem kick-off statt, wo die Rollen nach gegenseitigem Beschnuppern 

und i.d.R. realistischen Selbsteinschätzungen der Teammitglieder 

relativ schnell besetzt werden. 

2. Kommunikation  

Die Kommunikation im Rahmen von StuR stellt sich multifunktional 

dar: 

(1) Zum einen müssen natürlich die Teammitglieder laufend 

hinsichtlich der Teamorganisation miteinander 

kommunizieren.  

(2) Die Mitglieder der Marketinggruppe haben die Aufgabe, 

Studierende der HWR Berlin auf das Beratungsangebot von 

StuR aufmerksam zu machen; denn nur, wenn ein genügender 

Bekanntheitsgrad besteht, wird das Rechtsberatungsangebot 

angenommen. 

(3) Alsdann müssen die Klienten interviewt werden, um deren 

Wünsche und den jeweiligen Sachverhalt zu eruieren. 

(4) Als nächstes müssen die Gruppenmitglieder, die für die 

jeweilige Beratung primär verantwortlich sind, den anderen 

Projektmitgliedern den Sachverhalt, das Begehren der/s 

KlientIn und ihren Beratungsvorschlag vorstellen, ihn mit den 

Teammitgliedern diskutieren, den Vorschlag anschließend 

schriftlich ausarbeiten und dem/r KlientIn mündlich erläutern. 
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Man kann diesen Vorgang unter Rückgriff auf Philippe Mastronardi 

so darstellen:35 

 

Abb. 4 Entscheidung als Mixtum aus SV und normativen Material 

Jedoch bedarf diese Abbildung zumindest zweier Erläuterungen: 

                                                 
35 Mastronardi, Fn. 9, Titelabbildung.  





http://www.netzwerk-bdv.de/content/home/index.html
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Im Rahmen des Ius-Studiengangs an der Berlin Law School nehmen 

ca. 15% eines Jahrgangs an StuR teil. Das ist weitaus weniger als die 

Partizipationsquote U.S. amerikanischer Rechtsstudierender an Legal 

Clinics, die bei ca. 50% liegt.47 Allerdings gibt es in den USA schon 

seit Beginn des 20. Jahrhunderts legal aids programs, die man als 

Vorläufer der heutigen Legal Clincs ansehen kann,48 und spätestens 

seit den 1960ern massive finanzielle Unterstützungen der Legal Clinic 

Education.49 Gemessen daran können wir mit den ersten Ergebnissen 

von StuR an der HWR Berlin durchaus zufrieden sein. 

 

                                                 
47 Die Law School der University of Minnesota (UoM) gab für 2006 eine 

Belegung mit 55% der Studierenden an (H. P. Prümm, Fn. 21, S. 256). 
48 Wressmann, Fn. 20, S. 25. 
49 Wressmann, Fn. 20, S. 26 f. 
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C. Die Arbeitsweise der studentischen Rechts-
beratungsstelle am Collegium Polonicum 

I. Die Sprechstunde 

Die Sprechstunden finden zwei Mal pro Woche, jeweils von 18.30 bis 

20.00 Uhr, statt. Bei dem ersten Gespräch wird der Mandat u.a. 

belehrt, dass bei der studentischen Rechtsberatungsstelle die Beratung 

nur schriftlich erfolgt und da wir alle Studenten sind, werden unseren 

Gutachten und Schreiben von Koordinatoren geprüft bevor diese an 

dem Mandant ausgegeben werden. Eine Kopie der Belehrung 

bekommt jeder Mandant für sich. Dann wird ein Formular durch den 

Student ausgefüllt, indem vor allem die persönliche Daten, das 

Einkommen und die Zahl der Familienmitglieder, die der Mandant 

versorgt, abgefragt werden. Erst nachdem alle Formalia erledigt sind, 

kommt man zum Problem des Mandanten. Bevor man es mit dem 

Koordinator diskutiert muss man den Sachverhalt erfassen, dazu stellt 

man meistens Fragen um sich ein genaues Bild von der Situation zu 

machen.  

Nach dem ersten Gespräch geht man zum Koordinator, der auch 

während der Sprechstunde anwesend ist und stellt den Sachverhalt 

dar. Der Koordinator trifft anhand des Sachverhaltes und des 

Einkommens des Mandanten die Entscheidung, ob die studentische 

Rechtsberatungsstelle den Fall annimmt oder nicht. Manchmal wird 

die Rechtsberatungsstelle wegen des Rechtsanwaltszwangs gar nicht 

im Lage sein dem Mandanten helfen zu können, dann aber folgt eine 
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gewonnen hat diese Kosten von der unterlegenen Partei 

herausverlangen kann.18 

 

                                                 
18 Vgl. Art. 98 Abs. 1 des Gesetzes vom 17. November 1964, die 

Zivilprozessordnung; Dz. U. 2013, Pos. 880 mit sp. Änd. 
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B. Der inhaltliche Ablauf der Konferenz 

Die Konferenz, richtete sich vor allem an deutsche und polnische 

Juristen und Jurastudenten, die sich in Studentischen 

Rechtsberatungen engagieren.  

Es reisten Teilnehmer aus Polen, Deutschland und der Schweiz an. 

Ziel der Konferenz war es klassische Probleme, aber auch die recht 

hoffnungsvolle Entwicklung der studentischen Rechtsberatung in 

Polen, Deutschland und Europa mit Exkurs bzgl. der USA und 

Russland herauszuarbeiten. 

In der ersten Podiumsdiskussion ging es darum die juristischen 

Probleme aufzuzeigen mit denen sich alle Mandanten auseinander 

setzen müssen, die im Grenzgebiet von Polen und Deutschland leben 

oder zwischen den beiden Ländern täglich pendeln. Das eine 

Konfrontation der beiden Rechtssystemen unweigerlich zu assoziieren 

ist, versteht sich von selbst. 

Dieser Themenkomplex wurde mittels unterschiedlicher, aufeinander 

aufbauender und zu einander in Bezug gesetzter Vorträge beleuchtet 

und erfuhr durch die in diesem Gebiet spezialisierten Juristen 

(Rechtswissenschaftler, Anwälte und Politiker) eine tiefgreifende 

Erörterung. 

Als einzige Studentische Rechtsberatungsstelle in Polen, die 

imdeutsch-polnischen Grenzgebiet tätig ist, war es für die 
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1. Die erste Podiumsdiskussion: die internationale 
Kindesentführung 

Die erste Podiumsdiskussion zum Thema der Kindesentführung 

wurde von Herrn Prof. Dr. Arkadiusz Wudarski2  moderiert. Die 

Themawahl war durch einen Fall, der in der Studentischen 

Rechtsberatungsstelle am Collegium Polonicum bearbeitet wurde, 

inspiriert worden. In dem Fall ging es um zwei polnische 

Staatsbürger, die ein gemeinsames Kind hatten. Nachdem es zu 

finanziellen Problemen gekommen war, entschloss sich der Mann 

nach Norwegen zu ziehen. Die Frau sollte mit dem Sohn in Polen 

bleiben. Die Probleme entstanden, als die Frau anfing ihren Partner 

mit einem anderen Mann zu betrügen. Die Beziehung endete und die 

Partner entschlossen sich, dass das Kind bei der Mutter in Polen 

bleiben sollte und es den Vater in Norwegen lediglich besuchen 

werden würde. Der Vater gründete im Weiteren eine eigene Familie. 

Sein Sohn hat ihn häufiger besucht und auch die Ferien beim ihm 

verbracht. Später setzten die Eltern und ex Partner eine schriftliche 

Vereinbarung auf, wonach das Kind für ein paar Monaten bei seinem 

Vater in Norwegen bleiben sollte. Nach der vereinbarten Zeit kam der 

Sohn aber nicht wieder nach Polen zurück. Der Vater hatte ihn auf 

einer norwegischen Schule, sowie bei dem norwegischen Bürgeramt 

angemeldet. Die Mutter hatte zu dieser Zeit sowohl telefonischen als 

auch Email Kontakt mit ihren Sohn halten können. Sie wollte aber 

weiterhin, dass das Kind in Polen lebt. Um dies zu erwirken, wendete 

                                                 
2 Der Lehrstuhlinhaber für polnisches und europäisches Privatrecht sowie die 

Rechtsvergleichung an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt O. 
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A. Einleitung 

Mit Inkrafttreten des Rechtsdienstleitungsgesetzes (RDG) im Jahre 

2008 wurde Laien die Möglichkeit eröffnet, unter einer 

verpflichtenden Anleitung eines Volljuristen kostenlose 

Rechtsberatung anzubieten. Obwohl es vereinzelt auch vor 

Inkrafttreten des RDG studentische Rechtsberatungen gab,1 

entstanden ab 2008 an vielen deutschen Hochschulen solche 

Projekte.2  Im Folgenden soll anhand der Vorgehensweise an der 

                                                 
1 Graebsch, Bielefelder Schriftenreihe für Anwalts- und Notarrecht, Bd. 25, 

S. 147. 
2 Nach Städten: Humboldt Law Clinics, Berlin (http://lawclinic.rewi.hu-

berlin.de/ [Stand: 27.05.2014]), StuR (http://www.hwr-
berlin.de/studium/studentenleben/studentenprojekte/studentische-
rechtsberatung/ [Stand: 27.05.2014]), student-law (http://www.student-
law.de/index.php [Stand: 27.05.2014]), Studentische Rechtsberatung 
Universität Bielefeld (http://www.jura.uni-
bielefeld.de/lehrstuehle/haehnchen/studentische_rechtsberatung/strebi 
[Stand: 27.05.2014]), Rechtsberatung an der Heinrich Heine Universität 
Düsseldorf (http://www.jura.hhu.de/hilfe.html [Stand: 27.05.2014]), 
Studentische Rechtsberatung an der Universität Frankfurt/Oder 
(http://www.srb-ffo.de/ [Stand: 27.05.2014]), Refugee Law Clinic an der 
Universität Gießen (http://www.uni-
giessen.de/cms/org/ssv/sip/ausbildung/RLC [Stand: 27.05.2014]), Law 
Clinic an der Bucerius Law School Hamburg (http://www.law-
school.de/lawclinic.html?&L=0 [Stand: 27.05.2014]), Media Law Clinic an 
der Universität Hamburg (http://www.jura.uni-hamburg.de/medialawclinic/ 
[Stand: 27.05.2014]), Legal Clinic an der Leibnitz Universität Hannover 
(http://www.uni-
hannover.de/de/aktuell/presseinformationen/archiv/details/09339/ [Stand: 
27.05.2014]), Law Clinic an der SRH Heidelberg (http://www.hochschule-
heidelberg.de/de/fakultaet-fuer-sozial-und-rechtswissenschaften/law-clinic/ 
[Stand: 27.05.2014]), PARAlegal an der Universität Jena 
(http://www.paralegal.uni-jena.de/ [Stand: 27.05.2014]), Studentische 
Rechtsberatung an der Phillipps Universität Marburg (http://www.uni-
marburg.de/fb01/studentische-rechtsberatung [Stand: 27.05.2014]), Recht-
S für Stuttgart und Umgebung (http://www.recht-s.de/ [Stand: 
27.05.2014]), law and legal Tübingen (http://www.lawandlegal.de/de/ 
[Stand: 27.05.2014]). 

http://lawclinic.rewi.hu-berlin.de/
http://lawclinic.rewi.hu-berlin.de/
http://www.hwr-berlin.de/studium/studentenleben/studentenprojekte/studentische-rechtsberatung/
http://www.hwr-berlin.de/studium/studentenleben/studentenprojekte/studentische-rechtsberatung/
http://www.hwr-berlin.de/studium/studentenleben/studentenprojekte/studentische-rechtsberatung/
http://www.student-law.de/index.php
http://www.student-law.de/index.php
http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/haehnchen/studentische_rechtsberatung/strebi
http://www.jura.uni-bielefeld.de/lehrstuehle/haehnchen/studentische_rechtsberatung/strebi
http://www.jura.hhu.de/hilfe.html
http://www.srb-ffo.de/
http://www.uni-giessen.de/cms/org/ssv/sip/ausbildung/RLC
http://www.uni-giessen.de/cms/org/ssv/sip/ausbildung/RLC
http://www.law-school.de/lawclinic.html?&L=0
http://www.law-school.de/lawclinic.html?&L=0
http://www.jura.uni-hamburg.de/medialawclinic/
http://www.uni-hannover.de/de/aktuell/presseinformationen/archiv/details/09339/
http://www.uni-hannover.de/de/aktuell/presseinformationen/archiv/details/09339/
http://www.hochschule-heidelberg.de/de/fakultaet-fuer-sozial-und-rechtswissenschaften/law-clinic/
http://www.hochschule-heidelberg.de/de/fakultaet-fuer-sozial-und-rechtswissenschaften/law-clinic/
http://www.paralegal.uni-jena.de/
http://www.uni-marburg.de/fb01/studentische-rechtsberatung
http://www.uni-marburg.de/fb01/studentische-rechtsberatung
http://www.recht-s.de/
http://www.lawandlegal.de/de/












http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2007/mai/stellungnahme-der-brak-2007-19.pdf
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2007/mai/stellungnahme-der-brak-2007-19.pdf
http://www.brak.de/zur-rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2007/mai/stellungnahme-der-brak-2007-19.pdf
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Beratungen mit sehr spezifischen Themen, wie Asylrecht,22 Grund- 

und Menschenrechte oder Internetrecht.23 Auf Grund der Komplexität 

dieser Rechtsgebiete bedarf es besonderer Kenntnisse, um eine 

qualifizierte Beratung anbieten zu können. In diesen Fällen werden 

die Studenten über einen längeren Zeitraum im Rahmen einer 

Vorlesung oder eines Seminars vorbereitet.24  Projekte, die eine 

Beratung im allgemeinen Zivilrecht (z.B. Vertragsrecht, Miet- oder 

Arbeitsrecht) anbieten,25 können die Vorbereitung mittels geeigneter 

Seminare vermitteln. Der unterschiedlich hohe zeitliche und 

personelle Aufwand einer Einführungsveranstaltung ist deshalb bei 

der Gründung einer Rechtsberatung zu bedenken.  

IV.  Konzept und Ziele der eigenen Rechtsberatung 

Nach der umfassenden Recherchephase sollte unter Heranziehung der 

verschiedenen Modelle das Konzept der eigenen Rechtsberatung 

erstellt werden. Vor allem sollten die Ziele des Projektes formuliert 

werden. Gerade im Hinblick auf die Akquirierung von nicht-

studentischen Unterstützern (sei es das Dekanat, die Anwälte oder das 

Professorium) ist das Ziel des Projektes von zentraler Bedeutung. Im 

vorliegenden Fall kam es den Gründern der studentischen 

Rechtsberatung der Universität Passau vor allem darauf an, den 

Studierenden eine Möglichkeit zu geben, das im Studium Erlernte 

praktisch umzusetzen und so den Empfehlungen des 
                                                 
22 Refugee Law Clinic, Gießen. 
23 Humbold Law Clinic, Berlin. 
24 Z.B.: Humboldt Law Clinic für Grund- und Menschenrechte Berlin, 

Refugee Law Clinic Gießen. 
25 Z.B.: Law and Legal Tübingen, Legal Clinic Leibniz Universität Hannover. 
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sodass alle (künftigen) Beteiligten den Organisationsaufwand 

abschätzen können. Ein detaillierter Plan mit Inhalten und Ablauf 

muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestehen. Schlussendlich sollte 

eine Gliederung der internen Organisation erfolgen. Für die 

Studentische Rechtsberatung der Universität Passau32  ist die 

Gründung eines gemeinnützigen Vereins vorgesehen. Die 

Organisation als juristische Person war unabdingbar, da nur in diesem 

Fall eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden kann, um ein 

mögliches, wenn auch geringes, Haftungsrisiko33 abzusichern. Der 

Abschluss eines Haftpflichtversicherungsvertrages ist für studentische 

Rechtsberatungen jedoch nicht verpflichtend und vom RDG auch 

nicht vorgesehen.34  Innerhalb des Vereins untergliedert sich die 

studentische Rechtsberatung der Universität Passau in drei Teile 

bestehend aus der (I) Projektleitung, (II) dem Beraterteam und (III) 

dem Organisationsteam. Besondere Kriterien, wie etwa der Nachweis 

einer bestandenen Zwischenprüfung, bestehen nur hinsichtlich der 

Zulassung zur Tätigkeit als Berater/Beraterin. Im Hinblick auf die 

Gründung einer studentischen Rechtsberatung müssen nicht die oben 

aufgeführten Fragen auf die hier dargestellte Weise beantwortet 

werden; das eigene Konzept kann einige Punkte durchaus anders als 

hier empfohlen, sogar anders als bei den bestehenden Projekten 

beinhalten, solange die rechtlichen Grenzen dabei eingehalten werden.  

                                                 
32 Die Organisation der PARAlegal Jena und die Legal Clinic der Leibniz 

Universität Hannover wurden dem Modell der Studentischen 
Rechtsberatung der Universität Passau zu Grunde gelegt.  

33 Horn, JA 2013, 644 (649). 
34 Wreesmann/Schmidt-Kessel, NJOZ 2008, 4061 (4068). 
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C. Unterstützung 

Die studentische Rechtsberatung der Universität Passau ist ein Projekt 

der Fachschaft35 und beruht somit auf einer studentischen Initiative. 

Dennoch wird das Projekt von Nicht-Studenten sowohl innerhalb, als 

auch außerhalb der Universität mitgetragen bzw. unterstützt. Vor 

allem im Hinblick auf die Akquirierung der Unterstützer erweist sich 

ein möglichst genaues Konzept als sehr nützlich. Dieses wurde 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

Professorinnen und Professoren vorgelegt, sodass das bislang aus 

Studentinnen und Studenten bestehende Team der Rechtsberatung um 

zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und einen Professor erweitert 

werden konnte, wobei letzterer zudem die Schirmherrschaft des 

Projektes übernommen hat. Diese bilden zusammen mit zwei 

Studentinnen die Leitung des Projektes. Außer der universitären 

Unterstützung kooperiert die studentische Rechtsberatung der 

Universität Passau mit der Rechtsanwaltskammer München36 und der 

Allianz Versicherung,37 sowie mit der lokalen Anwaltschaft. Für die 

Zukunft ist eine Kooperation mit dem lokalen Anwaltsverein38 

ebenfalls vorgesehen. Gerade auf Grund möglicher (gesetzlicher) 

Ungewissheiten im Hinblick auf die Stellung studentischer 

Rechtsberatungen, ist der Austausch mit der zuständigen 

Rechtsanwaltskammer sehr ratsam. Ebenfalls sehr zu empfehlen ist 

der Austausch mit anderen Rechtsberatungen, sei es durch 
                                                 
35 http://www.jura.uni-passau.de/fachschaft.html [Stand: 27.05.2014]. 
36 http://rak-muenchen.de/ [Stand: 27.05.2014]. 
37 https://business.allianz.de/index.html [Stand: 27.05.2014]. 
38 http://www.anwaltverein-passau.de/ [Stand: 27.05.2014]. 

http://www.jura.uni-passau.de/fachschaft.html
http://rak-muenchen.de/
https://business.allianz.de/index.html
http://www.anwaltverein-passau.de/
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persönlichen Kontakt oder mittels übergreifender Organisationen, wie 

den Bund studentischer Rechtsberater (B.S.R.B.)39  und/oder der 

Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften (BRF)40.  

D. Fazit 

Eine studentische Rechtsberatung zu gründen erfordert von den 

Beteiligten viel Engagement und Geduld. Kommunikation und 

Kooperation sind sowohl innerhalb der Projektleitung als auch 

zwischen der Projektleitung und Fakultätsleitung unabdingbar. Auf 

Grund der vom RDG offen gelassenen Punkte und der mangelnden 

Rechtsprechung ist eine enge Zusammenarbeit aber essentiell für ein 

gutes Konzept und einen erfolgreichen Start des Projektes. Neben 

Praktika und Moot Courts sind studentische Rechtsberatungen 

durchaus geeignet, der Studierendenschaft bereits während des 

Studiums einen Blick in die Praxis anwaltlicher Tätigkeit zu 

ermöglichen. Auch im Rahmen der Gründung bekommt man 

Einblicke in neue Rechtsgebiete, die nicht zwingend Teil des 

Jurastudiums sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 

Gründung einer studentischen Rechtsberatung eine überaus positive 

Erfahrung ist und eine Möglichkeit bereits während seines Studiums 

einen nachhaltigen Nutzen für die Gesellschaft zu leisten. 

 

                                                 
39 http://b-s-r-b.de/ [Stand: 27.05.2014]. 
40 http://bundesfachschaft.de/ [Stand: 27.05.2014]. 

http://b-s-r-b.de/
http://bundesfachschaft.de/
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Die beratenden Studierenden und die Hospitanten besuchen zudem 

einmal im Monat eine juristische Supervision, die von RA Stephan 

Hocks und der wissenschaftliche Mitarbeiterin Janina Gieseking 

geleitet wird. Dort werden Fragen bearbeitet, die in Beratungen 

aufgetreten sind oder sich aus einer solchen ergeben haben. Sie dient 

außerdem dem Austausch von Erfahrungen untereinander und der 

Besprechung aktueller Rechtsänderungen oder 

Rechtsprechungsänderungen und stellt ein Forum dar, in dem 

gemeinsam mit den Ausbildern eine Lösung für Fälle aus der 

Beratungspraxis ausgearbeitet und diskutiert werden.  

Außerdem besteht die Möglichkeit an einer psychologischen 

Supervision durch einen Gießener Psychologen teilzunehmen. Diese 

Supervision soll vor allem dazu dienen, dass die Studierenden eine 

Anlaufstelle haben, wenn sie mit den teils grauenvollen Erfahrungen 

der Asylbewerber emotional überfordert sind. Sie dient aber auch als 

Forum für Gespräche über konkrete Beratungssituationen und die 

Möglichkeit sich der Rolle als Berater im Hinblick auf Grenzen und 

Möglichkeiten bewusst zu werden. 

Die aktiven Mitglieder der RLC, also sowohl diejenigen, die jeweils 

im Wintersemester mit der Ausbildung beginnen als auch die 

Fortgeschrittenen, arbeiten in einer Projektgruppe zusammen. Dort 

können die Fortgeschrittenen, die meist auch die Beratungen 

durchführen von ihren Erfahrungen berichten, wovon die 

Neueinsteiger stark profitieren. Die Projektgruppe bietet aber auch für 

die Studierenden die Möglichkeit direkt Wünsche und Anregungen in 

Bezug auf das Ausbildungsprogramm der RLC loszuwerden. So 
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Mit jedem weiteren Semester, in dem das Projekt an der Universität 

angeboten wird, zeigt sich, dass das Interesse der Studierenden an der 

Legal Clinic nicht nur enorm hoch ist, sondern auch stetig steigt. Im 

letzten Semester mussten wir sogar erstmals eine beträchtliche Anzahl 

von Interessenten abweisen. Da allen teilnehmenden Beratern die 

erforderliche Anzahl für den Erwerb eines Leistungsnachweises 

ermöglicht werden soll, blieb uns nichts anderes übrig, als die 

überzähligen Interessenten auf eine Teilnahme im kommenden 

Semester zu verweisen.  

Das Angebot der Legal Clinic Hannover richtet sich grundsätzlich an 

alle Studierenden unserer Universität, die Rat in rechtlichen 

Angelegenheiten benötigen. Hauptsächlich beschäftigen wir uns in der 

Legal Clinic mit zivilrechtlichen Fragestellungen. Öffentlich-

rechtliche Fragen werden von uns grundsätzlich auch bearbeitet, 

kommen jedoch selten vor. Um den Studierenden auch den von uns 

erwünschten Lerneffekt zu ermöglichen, haben wir uns in 

Rücksprache mit den Anwälten dazu entschlossen, einige Bereiche 

aus unserem Beratungsumfang herauszunehmen. Angelegenheiten des 

Sozialrecht (BAföG mitinbegriffen), des Urheberrechts, des 

Ausländer-und Asylrechts oder Fälle, die eine erhebliche Komplexität 

aufweisen, sind bzw. können jederzeit von unserem Beratungsumfang 

ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen sind auch Beratungen, 

welche sich gegen die Universität richten könnten (Klausuren, 

Hausarbeiten, Scheine). Im Strafrecht nehmen wir mangels 

Zeugnisverweigerungsrecht der studentischen Berater ebenfalls keine 

Fälle an. 
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erfahren, wie ihm das Gespräch gefallen hat und an welcher Stelle wir 

uns langfristig noch weiterentwickeln können. 
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Lieber Studierender der Leibniz Universität Hannover, 

die Beratung findet (ORT) statt. Bitte melde dich dort am Tag der 
Beratung ca. 5-10 Minuten vor dem Termin. Das Beratungsgespräch 
wird ca. 20-30 Minuten in Anspruch nehmen. Dabei wirst du von 
zwei Studierenden der Rechtswissenschaften aus höheren Semestern 
beraten werden, während ein Rechtsanwalt den Gesprächsablauf mit 
verfolgen und bei Bedarf unterstützend eingreifen wird. 

Bei der Beratung wird zunächst der Sachverhalt umfassend 
aufgenommen. Dabei arbeiten wir gemeinsam heraus, was das 
konkrete Anliegen ist und wie wir dir, wenn möglich, helfen können. 

Zum Ende der Beratung werden wir mit dir, je nach Fallgestaltung, 
entweder einen neuen Termin vereinbaren, bei welchem dir eine 
Lösung deines Rechtsproblems präsentiert wird, oder dir die 
Erstellung einer schriftlichen Ausarbeitung anbieten. 

Bitte bring zu dem besprochenen Beratungstermin alle deine 
Unterlagen ausgedruckt mit, wie z.B. vorherige Korrespondenz oder 
Verträge (Mietvertrag, Arbeitsvertrag, etc). 

Nach dem Gespräch wären wir dir dankbar für eine kurze Evaluation, 
welche von einem weiteren Teammitglied der Legal Clinic 
durchgeführt wird. 

Solltest du aus dringenden Gründen an der Einhaltung des 
vereinbarten Termins gehindert sein, teile uns dies bitte spätestens 
einen Tag vor der Beratung mit! 

 

Liebe Grüße, 

 

dein Beratungsteam der Legal Clinic 
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C. Die Vorbereitung der Berater und die Legal 
Clinic in der Universitätsöffentlichkeit  

Wie bereits oben erwähnt ist die Voraussetzung zur Teilnahme bei 

dem Projekt der Legal Clinic, dass die Studierenden mindestens das 

dritte Fachsemester erreicht haben. Folglich haben die meisten unserer 

studentischen Berater noch wenig bis keine Praxiserfahrung.  

Um trotzdem die Qualität der Rechtsberatungen gewährleisten zu 

können, bereiten wir die teilnehmenden Studierenden zu Beginn des 

Semesters in zwei Schulungen auf ihre Beratungstätigkeit vor. Diese 

umfassen u.a. die Vermittlung einer gut strukturierten 

Gesprächsführung, sowie die überzeugende körperliche Präsenz in der 

Beratungssituation anhand von Rollenspielen. Zudem wird geklärt, 

unter welchen Prämissen die Beratungen stattfinden und was das Ziel 

des jeweiligen Gespräches sein kann. Erst nach erfolgreicher 

Teilnahme an den beiden Schulungen dürfen die Teams selber ihre 

ersten Mandantengespräche durchführen. 

Unsere Mandantenakquise führen wir auf vielfältige Weise durch. 

Zunächst findet man uns über den Internetauftritt der Legal Clinic auf 

der Homepage der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität 

Hannover.1 

Daneben präsentieren wir das Beratungsangebot der Legal Clinic 

regelmäßig zu Semesterbeginn in einigen größeren Vorlesungen. 

                                                 
1 Vgl. http://www.jura.uni-hannover.de/legalclinic.html [Stand: 27.05.2014]. 
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Außerdem verteilen wir in regelmäßigen Abständen Flyer an die 

Studierenden der Leibniz Universität Hannover und hinterlegen 

weitere Flyer unter Absprache mit dem jeweilig zuständigen Personal 

an häufig frequentierten Plätzen der Universität, wie z.B. dem 

Servicebüro oder dem Dekanat der Juristischen Fakultät. Durch 

unsere regelmäßigen Evaluationen stellte sich heraus, dass ein nicht 

unwesentlicher Teil unserer Mandanten mittlerweile über ihren 

Freundeskreis durch verbale Kundgabe auf uns aufmerksam geworden 

ist und aufgrund eines positiven Feedbacks unsere Beratung aufsucht. 

Häufig wird die Einrichtung der Legal Clinic als eine schon seit 

langem notwendige Institution gelobt und sogar Vorschläge für eine 

verstärkte Informationspolitik bezüglich räumlich weiter entfernten 

Fakultäten in Hannover gemacht.  

Das Projekt der kostenlosen studentischen Rechtsberatung findet also 

in immer mehr Bereichen große Unterstützung. So wurde unser 

Projektleiter Herr Professor Dr. Momsen von dem Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft für das Jahresprogramm 2012/2013 der 

Lehre Hoch N als Teilnehmer angefragt und repräsentiert seitdem die 

Legal Clinic als innovative Lehrveranstaltung im Rahmen dieses 

Programmes. 

D. Finanzierung 

Wie bei allen außerhalb des Lehrplans liegenden Projekten, stellt sich 

auch bei Legal Clinics die Frage der Finanzierung. Zumeist lässt sich 

dieses Problem nur durch Spenden und ehrenamtliche Tätigkeit lösen. 
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Diese Bürde hat uns in Hannover glücklicherweise die Universität 

genommen. Als ein an die Universität gebundenes Projekt, werden 

wir aus den Mitteln der Juristischen Fakultät finanziert. 

E. Haftung 

Nichts desto trotz bleibt ein finanzielles Risiko, dem sich auch unsere 

Legal Clinic zu stellen hat und welches sich aus einer potentiellen 

Haftung ergibt. Ob ein solches Haftungsrisiko tatsächlich besteht, ist 

wohl eine der umstrittensten Fragen in Bezug auf Legal Clinics. 

Hierbei halte wir es im Übrigen für wenig zielführend auf andere 

Länder zu verweisen, in denen Legal Clinics seit Jahren allgemein 

anerkannt sind und rechtliche Bedenken bezüglich der Haftung weit 

entfernt scheinen. Denn entscheidend ist doch, wie diese Frage im 

Rahmen des deutschen Rechtssystems zu lösen ist und welche Mittel 

den Legal Clinics hierzulande zur Verfügung stehen, um sich 

bestmöglich abzusichern. Dabei bedarf es vor allem einer 

Absicherung gegenüber den eigenen Mandanten. Es ist nicht 

auszuschließen, dass bei einem der vielen Mandanten der Eindruck 

entsteht, man habe ihn falsch beraten und er sich daraufhin berufen 

fühlt Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Auch wenn man 

der Meinung ist, die Mandanten würden bei einem immer nach 

bestem Wissen und Gewissen beraten werden, sollte man die Gefahr 

einer Falschberatung auf keinen Fall unterschätzen. Dies führt 

unweigerlich zu der Frage, woraus und inwieweit ein Mandant 

tatsächlich einen solchen Schadensersatzanspruch geltend machen 
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könnte. Ein Haftpflichtanspruch könnte sich aus dem 

Vertragsverhältnis zwischen Mandant und der Legal Clinic, den 

Beratern oder den Anwälten herleiten. 

Ein solches Vertragsverhältnis könnte in Form eines 

Beratungsvertrages oder auch Anwaltsvertrages, also einem 

Geschäftsbesorgungsvertrag i.S.d. § 675 BGB vorliegen. Die Legal 

Clinic selbst stellt eine Lehrveranstaltung, aber kein eigenständiges 

Rechtssubjekt dar, weshalb sie nicht Träger von Rechten und 

Pflichten sein kein. Folglich kann mit ihr auch kein Vertragsverhältnis 

begründet werden. Die Universität als Körperschaft des öffentlichen 

Rechts ist als solche ein Rechtssubjekt und könnte als Vertragspartner 

in Frage kommen. 

Des Weiteren kommen als Vertragspartner die beratenden 

Studierenden und die betreuenden Anwälte in Betracht. Für die 

Annahme eines Vertrages in Abgrenzung zu einer bloßen Gefälligkeit 

ist der Rechtsbindungswille entscheidendes Merkmal. Dieser ist 

bezogen auf die Universität strikt zu verneinen. Auch den 

Studierenden geht es primär um die Teilnahme an einer 

Lehrveranstaltung und somit darum, ihre praktischen juristischen 

Fähigkeiten zu schulen und zu erweitern und nicht um eine 

rechtsverbindliche Beratung. 

Etwas unklarer ist die Situation bei den betreuenden Anwälten. Sie 

erteilen berufsbedingt regelmäßig Mandanten juristischen Rat und 

sind sich der Rechtsbindung bewusst, die sie in der Regel damit 

eingehen. Da liegt der Schluss nahe, dass hier ein Anwaltsvertrag mit 
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den Mandanten zu Stande kommt. Sollte ein solcher Anwaltsvertrag 

zwischen den Parteien vorliegen, kann eine Haftung wegen 

Schlechtleistung nach § 280 BGB in Betracht kommen. Fraglich ist 

jedoch, ob man dies ohne Probleme auch auf die Beratungsgespräche 

innerhalb der Lehrveranstaltung Legal Clinic übertragen kann. Gegen 

einen Anwaltsvertrag spricht, dass die Anwälte nicht selbst beratend 

tätig werden, sondern lediglich die Arbeit der Studierenden 

überwachen. 

Die Beratungsfehler der Studierenden, welche die Beratung 

letztendlich durchführen, könnten jedoch den Anwälten zugerechnet 

werden, wenn erstere die Erfüllungsgehilfen der Anwälte wären. 

Dafür müssten sich die Anwälte der Studierenden zur Erfüllung ihrer 

Verbindlichkeit aus dem Beratungsvertrag bedienen. Aber auch dafür 

muss ein Vertrag mit Rechtsbindungswillen zwischen den Parteien 

vereinbart worden sein. Ob dies der Fall ist, muss durch Auslegung 

ermittelt werden. 

Kriterien für die Beurteilung sind vor allem die Art der Gefälligkeit, 

ihr Grund und Zweck, ihre wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung, 

sowie die Interessenlage der Parteien. Als erstes Indiz für die 

Ablehnung eines Rechtsbindungswillens könnte die Unentgeltlichkeit 

der Dienste sprechen. Dies ist jedoch kein entscheidungserhebliches 

Kriterium, da gerade Gefälligkeitsverträgen wie Leihe, Auftrag oder 

unentgeltliche Verwahrung ebenfalls die Unentgeltlichkeit zu Grunde 

liegt. Als starkes Indiz kann jedoch der Grund und der Zweck der 

Beratung angeführt werden; so dient die Legal Clinic nicht in erster 

Linie der Beratung fachfremder Studierender, sondern primär den 
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Teilnehmern der Lehrveranstaltung, welche in diesem Rahmen die 

Möglichkeit bekommen ihr theoretisches Wissen praktisch 

anzuwenden. Die Ausbildung steht also im Vordergrund. 

Der Zweck unserer Legal Clinic wird auch daran sichtbar, dass 

Bereiche, die an unserer Juristischen Fakultät wenig bis gar nicht 

gelehrt werden, nicht Teil des Beratungsumfanges sind. Als Beispiele 

hierfür sind Angelegenheiten des Sozialrechts (BAföG 

mitinbegriffen), des Urheberrechts, des Ausländer- und Asylrechts 

oder Fälle, in denen sich gegen die Universität gewandt wird, zu 

nennen. 

Die Auslegung ergibt daher, dass gerade kein Rechtsbindungswille 

existiert und daher auch kein Vertragsverhältnis in irgendeiner Weise 

zustande kommt, somit besteht auch zwischen dem Mandanten und 

dem Anwalt kein Beratungsvertrag. 

Doch auch hier gilt der Grundsatz: Zwei Juristen, drei Meinungen. 

Weshalb wir uns in Hannover nicht ausschließlich auf diese rechtliche 

Auffassung stützen, sondern uns daneben durch sogenannte 

Beratungsinformationen absichern. Diese stellen gewisse 

Bedingungen auf, an welche unsere Beratung geknüpft ist und müssen 

deshalb im Vorfeld von den Mandanten unterzeichnet werden. In 

diesen klären wir die Mandanten nicht nur darüber auf, dass ihre 

Beratung im Rahmen einer Lehrveranstaltung erfolgt, sondern wir 

vereinbaren mit ihnen auch einen Haftungsausschluss. Dieser ist 

jedoch an die gesetzlichen Grenzen gebunden: 
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Hiervon ausgenommen sind daher Schadensersatzansprüche aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der 

Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für 

sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung der beratenden Studierenden, anleitenden 

Rechtsanwälte, gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 

beruhen. 

Für den Fall, dass eine Bestimmung in unseren 

Beratungsinformationen doch unwirksam ist, haben wir uns mit einer 

salvatorischen Klausel abgesichert. Hierdurch bleiben unsere 

Bestimmungen auch bei teilweiser Unwirksamkeit in den übrigen 

Teilen verbindlich. 

Eine weitere Haftungsabsicherung erfolgt durch eine 

Streitwertobergrenze. Das bedeutet, wir nehmen nur Fälle an, die eine 

Streitwertgrenze von 750 Euro nicht überschreiten. Hierdurch 

verhindern wir eine Ausuferung von Schadensersatzansprüchen, sollte 

es doch einmal zu einem Haftungsproblem kommen. 

Außerdem hat die Versicherung unserer Anwälte eingewilligt im 

Haftungsfall für mögliche Falschberatungen einzustehen.  

Darüber hinaus behalten wir uns vor, die Beratung jederzeit zu 

beenden, sollte die Komplexität des Einzelfalles die beratenden 

Studierenden tatsächlich oder rechtlich überfordern. 

Letztlich sollte man sich bewusst sein, dass es eine hundertprozentige 

Sicherheit nicht geben kann. Dies ist auch bei gemeinhin anerkannten 
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Angeboten der Universität wie zum Beispiel dem Hochschulsport 

oder dem Sommerfest nicht anders. Entscheidend ist aber doch, dass 

dies wichtige Veranstaltungen sind, die den Studierenden 

zugutekommen und ihnen helfen über den Tellerrand des 

Studienalltags zu schauen. 

F. Der juristische Beirat 

Unterstützt werden wir von zwei Volljuristen, welche als Anwälte in 

einer großen Hannoveraner Kanzlei tätig sind. Der Kontakt zu diesen 

kam erfreulicherweise durch unseren Projektleiter Professor Dr. 

Momsen zustande. Die Zusammenarbeit mit unseren Anwälten ist 

sehr professionell und effizient. Zu Beginn des Projekts haben wir uns 

mit ihnen auf einen festen Beratungstag geeinigt und legen seitdem 

alle Termine auf den Nachmittag dieses Wochentags. Hiermit 

versuchen wir vor allem dem vollen Terminkalender unserer Anwälte 

gerecht zu werden. Insgesamt lässt sich sagen, dass wir als 

Organisationsteam versuchen unseren Anwälten die Arbeit mit uns so 

leicht wie möglich zu machen. Eine Erleichterung stellt dar, dass die 

beiden kooperierenden Anwälte aus der selben Kanzlei kommen und 

sich daher besser auf die Arbeit mit uns abstimmen können. Falls 

einem Anwalt etwas dazwischen kommt, kann der andere viel 

schneller darauf reagieren, als wir es durch Emailverkehr könnten. 

Weiterhin ist der Austausch unter den Anwälten sehr fruchtbar, beide 

bleiben immer auf dem neuesten Stand und können sich auch über die 

Fortschritte der Studierenden austauschen. Selbstverständlich ist, dass 
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die Kanzlei der kooperierenden Anwälte in keinem Fall ein Mandat 

der Legal Clinic übernimmt, sondern - soweit eine Weitergabe 

erforderlich wird - ausschließlich allgemeine Hinweise auf die übrigen 

in Betracht kommenden Anwaltskanzleien im Bezirk erfolgen. 

G. Statistiken 
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H. Schlusswort 

Als einer der Vorreiter im Bereich der Legal Clinics können wir jeder 

Universität nur empfehlen, sich einem solchen Projekt anzunehmen.  

Jede Juristische Fakultät sollte sich nicht mehr grundlos der Idee der 

Rechtsberatung, in welcher Gründungsform auch immer, 

verschließen. Eine studentische Rechtsberatung ist nicht nur im 

Hinblick auf die zahlreichen Vorteile für die jeweiligen Studierenden 

der Rechtswissenschaften und die Mandanten, denen geholfen wird, 

sondern auch in Bezug auf die Konkurrenzfähigkeit der Universität an 

sich ein erstrebenswertes Projekt. 

Durch die landespolitische Erwägungen die Studiengebühren nach 

und nach von Bundesland zu Bundesland abzuschaffen, sollte jede 

Universität sich darüber bewusst sein, dass die potenziellen 

Studierenden andere Kriterien für die Auswahl der Universität 

heranziehen werden; es könnte das Zünglein an der Waage sein. 

Weiterhin können wir jeder im Gründungsverfahren befindlichen 

Rechtsberatung nur ausdrücklich empfehlen frühzeitig das Gespräch 

mit der jeweiligen Universität und sonstigen Beteiligten zu suchen, 

um Hindernisse aus dem Weg zu räumen und eventuellen 

Missverständnissen vorzubeugen. In einem entspannten Arbeitsklima 

können mit einem Rechtsberatungsprojekt auf einfachem und 

schnellem Wege vielen Menschen geholfen und zugleich wertvolle 

Praxiserfahrungen für die studentischen Berater gesammelt werden.
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